






Verwaltungsvereinfachungen wird der unbestimmte Rechtsbegriff der „nicht nur 
vorübergehenden Änderung“ angepasst. 

laufenden Bewilligungszeitraum nunmehr als „nicht nur vorübergehend“ im Sinne des § 27 



fgrund einer „nicht nur vorübergehenden“ Änderung der 

en. Während der Vorschuss das Bestehen eines Wohngeldanspruchs „dem 
Grunde nach“ voraussetzt, muss dieser bei einer vorläufigen Zahlung nur mit „hinreichender 
Wahrscheinlichkeit“ bestehen. 



„Sehr geehrte/r Frau/Herr xyz,

zur Erstattung verpflichtet.“ 

–

–



„längeren Zeit“ entspricht der auch im Rahmen der Leistung von Vorschüssen zugrunde 
ist „als 

ings ist die Voraussetzung der „längeren Zeit“ für den vorliegenden Einzelfall 
Die Voraussetzung der „längeren Zeit ist 

•

•





„Die Bewilligung des Wohngeldes erfolgt ohne vollumfängliche Prüfung der 

–
–

„Sehr geehrte/r Frau/Herr xyz,



verpflichtet.“ 

„Ausnahme 
von der Umwandlung durch Zeitablauf“



spricht hier von Änderungen „bis zur Bekanntgabe des Wohngeldbescheides“. Bei der 



€



€ 

–

€ 

– 1000 €

€ 

1000 €
3000 € (§ 4

– 12/22 mit mtl. 1/36 der Abfindung = mtl. 1000 €
3000 €



–

€ 

€ 
€
€.
€

€ umfasst. Auch aus verwaltungsökonomischen Gründen ist keine 



–

SGB II „

ch zu nehmen.“



nehmen.“ 

in Anspruch zu nehmen.“






